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Großherzoglich Badisches

Anzeige - Blatt
f ü k d e »

See , Donau , Wiesen - und Dreisam - Kreis .
Nro . 74 . Mittwoch den 15 . September 1813 .

Mkt Großherzoglich Badischem gnädigstem Privilegs ». ’

- Verfügung de^ Großherzogl . Badischen Hofgerichts des Oberrheins .
( Die Berichkserstattungen und Aktenrinsendungcn über Krimlnalverbrechrn in Fällen , wo der

Urheber des Verbrechens entweder gar nicht ausgekundschaftet , ober nicht habhaft
gemacht werden können , betreffend .)

Lrlm . R . Nr . 5349 . Aus mehreren in dem dießjährigen Anzeigeblatt enthaltenen Bey -
spielen von verübten Kriminalvcrbrechen , worüber dem diesseitigen Hofgcrichr entweder gar
keine , oder wenigstens nur eine oberflächliche Anzeige gemacht worden , hat man sich über¬
zeugt , daß verschiedene Bezirksämter in der irrigen Meinung stehen , als ob in jenen Fal¬
len , wo der Urheber eines solchen Verbrechens nicht hat ausgekundschaftet , oder nicht hab¬
haft gemacht werden können , die Sache blos zur obe polizeylichen Cognition , damit das Er¬
forderliche rücksichtlich der Eruirung des ThälerS vvrgekehrt werde , vereigenschafrct seye.
Allein da , sobalv ein Kriminalvcrbrechen verübt worden , es leviglich die Sache des Krimi¬
nalrichters ist , daS Erforderliche sowohl rücksichrlicb der Hauptsache , als auch wegen den
dabey eintretenden Nebenumständen vorzukehren,1 und demselben vorzüglich daran gelegen
sevn muß , sich zu überzeugen , daß von Seiten des inguirirenten Richter » dasjenige zweck¬
mäßig angeordnel worden , wa « zur Berichtigung des Tbatbestandeö , ftrners zur Ausflndig «
machung und Habhaftwerdung des Tyätero nvkhwendig ftßn dürste ; so sieht man sich , zur
künftigen Vemreidung jenes von einzelnen Aemtern bisher begangenen Jrrthums veranlaßt ,
fämmiliche diesem Großherzoqiichen Hvfgericht unterstehende Bezirksämter hierdurch anznwei -
sen , im allen Bällen , wo in ihrem Bezirke ein Kriminalverbrcchcn , welches nach Landesge¬
setzen zur Hofgerichtlichen Cognition geeignet ist / verübt worden , ohne Unterschied , ob der
Verbrecher ausflndig und habhaft gemacht worden ftve oder nicht , darüber sogleich,- im Fall
daS Detbrccheu unter die in der Hvftlcrichtlich . n Generalverordnung vom 10. April 1807 . im
Freybu gek Zvtelligenzblatt vom Kahr 1807 . Nr . zg . S . Z2Z . ( welche durch die am Ende
beygefügte Abschrift ins Gedächt , iß zurückqerufen wird ) aufgezählten wichtiger « Gattungen
gehört , andernfalls aber erst nach vokgegangener Untersuchung unter Anschluß der . Akten die
beachtliche Anzeige anher zu machen , und von hieraus die weitern Verfügungen zu ge¬
wärtigen . : ■

Verfügt bep Großhnzvgflchem Hofgericht zu Frevburg ' drrt ' K September ifliZ .
^ Frhr . v. Andlau . Walser .



Abschrift
brr Hofgerichtli

'
che« General . Verordnung vom 10 . April 1807 . Hvfge . Nr . in Crim . 261 .

( Die Voranzeige bey vvrfallenden wichrigern Verbrechen betr . )
Da in mancherley Rücksichten nöthig seyn will , daß bey vorkommenden wichiigern Kri -

wlnalsäüen , als : vollbrachte oder versuchte Mordthaten , gefährliche Kinderaus '
etznng , t &fri*

liche Verwundung , Straßenraub , Verbrechen der beleidigten Majestät , des Landverraths ,
der Verfälschung der Münzen und der StaarSpapiere , Brandstiftung rc. die glckchbaldige
Anzeige dahier gemacht werde , so wird sämmtlichen Aemtern andurch aufgegcben , künftig in
derley Fällen schon bcym Anfang der Untersuchung und vor Einsendung der Akren die gleich -
baldige Voranzeige davon anher zu machen .

Verfügt rc.

Topographische Nachrichten über die Stadt Konstanz mit einem derselben
neuerlich verliehenen Großherzogk . Bad . Privilegium .

Konstanz , ehemals eine frcye deutsche Reichsstadt , nachher seit 1549 . der östreichischen
Monarchie einverleidt , dermal seit 1806 . ein Bcstandthril des Großherzogthums Baden , auch
während dieser Periode die Hauptstadt des Großherzogl . Badischen Seekreises , und der Sitz des
Kreisdirektoriums , so wie eines Bezirksamtes , endlich zugleich noch der Sitz der bischöflich»
konstanzischen geistlichen Behörden , liegt an dem Ausflüsse des Rheins auö dem Bodensce tn
dep Zeller « oder Unterste am linken Ufer jenes Flusses .

Sie hat mit ihren 3 Vorstädten Kreuzlingeo , Paradies und Petrrshausen « inen Umfang von
4000 geometrischen Ruthen , die Stadtgräben und Wälle nicht mit gerechnet . Sie enthält
zwischen 4 und 5000 meistens katholischer Einwohner und 778 Gebäude , unter denen viele sehr
geräumige und ansehnliche mit schönen Hausgärten versehene , zu finden sind. Sie sind nach
der nenesten Einrichtung in 3 Psarrcyen ringethcilt , unter welchen die Domkirche besonder -
sehenswürdig ist.

Die Jnnwohnrrschast nährt sich mit Handel , Gewerben , Weinbau , Ackerbau ^, mit Gar «
tenpflanzuog , welche vorzüglich tn der Paradiestr . Vorstadt mit solchem Erfolge betrieben wird ,
daß dir Ausfuhr von Gartengemüs tn die Nachbarschaft jährlich mehrere tausend Gulden be.
trägt , sodann mit Fischrrey und Schiffahrt auf dem Rhein und dem schönen Bodcnstr , dessen
Umfang mit Innbegriff des Unterstes aus 47 Stunden angenommen wird .

Das Klima ist äussrrst gesund , und für alle Arten von Erzeugnissen günstig . Daher auch
die Lebensmittel , da Konstanz zwischen dem fruchtreichen Schwaben , und dem fruchtbaren
Thurgaur liegt , namentlich Wein , Brodfrüchte , Baumfrüchte aller Art , Gartengemüse ,
Schlachtvieh , Wildpret und Fische von vorzüglich guter Qualität und im Ueberflusse , folglich
auch wohlfeil zu haben sind. Eben so leicht und wohlfeil ist das Brennmaterial zu bekommen .
Ein Klafter harte - Holz , 6 Schuh hoch und breit , und 4 Schuh lang , in der Stadt abgela .
den , kostet 7 bis 8 Gulden , und tausend Stück Torfmoor , die in Absicht ans die Wirkung
einem solchen Klafter Holz gleich kommen , sind für 2 fl . 24 kr. zu haben .

Für Handel und Gewerbe ist diese Stadt äusserst günstig gelegen . Sie ist der Mittel¬
punkt zwischen Schwaben und der Schweiz . Eine große stehende Brücke , auf welcher eine
Säg » und Mahlmühl « mit mehreren Mahlgängen , und verschiedenen andern Mühlwerkeu für
Gewerbe befindlich ist , verbindet diese Stadt mit dem rechten Rhrinufer .

Ueber j - ne Brücke ziehen die Gewerbsstrassen au - Schwaden von Memmingen , Ulm ,
Augsburg , Stuttgart , nach Schafhausen , Basel , Zürich , St . Gallen und der ganzen Schweiz .
Unter der Brücke durch geht die bedeutende Schlffarth von Bregenz , Lindau , Friedrichsho¬
fen und dem ganzen Bodensee rhrtnabwärks und aufwärts .
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Sv sehr diese geographische Lage dem Spekulationsgeiste einen günstigen Spielraum ver .

schafft , eben so viele Erlrichtcrung findet derselbe zu seinen Unternehmungen in den Vorhände «
neu , geräumigen , öffentliche « und Privaldaulichkeitcn , die r»m Theii von dem säkularisirten
Domstifte , zweycn andern Stiftern und mehreren Klöstern herrühren , in dem wohlfeilen Kaufs ,
und Miethpreise derselben , und in der Leichtigkeit der Kommunikationen mit bedeutenden Han¬
delsstädten , die ihre Geschäfte nach Frankreich , Italien und Deutschland betreiben . Daher
hat sich erst kürzlich eine zwryre bedeutende Indierncftbrik in Konstanz von neuem rtablirt .
Eben so wäre in Konstanz im Bleichwesen für Leinwände , und in Entreprisen von Grrbcreyen
noch sehr viel zu thun , da das Scewaffer für die crstcre Arbeit ganz vorzüglich gecigcnschaftet ,und vieles Gerderlvhe zu billigen Preisen ausser Land geführt wird .

Für den öffentlichen Iugendunterricht ist durch ein in Konstanz befindliches Grvßherzogli »
chcs Lycäum , und durch ivohlemgerichkcte Elementarschulen gesorgt .

Für dir Annehmlichkeiten des Lebens in bieftr Stadt und Gegend hat die Natur alles
Mögliche gethan .

Ein müdes Klima , gesunde Luft , fruchtbares Erdreich , eine entzückende örtliche Lage ,und angenehme Umgebungen find die unzerstörlichc Grundlage davon .
Dcr majestätisch schöne , stark beschiffte Bodcnftc , das mit Städten , Dörfern , holzreichm

Hügeln , und reichen Fruchtfelderu aniphttheatraiisch bedeckte schwäbische Ufer , dir niedliche In «
fein Mavvau und Reichenau , das einem zusammenhängenden unübersehbaren Garten gleichende
Thurgau , der wechselnde Anblick lieblicher Ebenen , wogender mit Weinreben , Obstwäldern ,
Fruchlfkibern und üppigen Viehweiden gekrönter Vorgebirge , und endlich im Hintergründe derin die Wolken reichenden Schweizer , und Vorarlberger . Hochgedürge bilden ein Ganzes » ivel «chcs kein Reisender ohne Entzücken gesehen hat , und wovon Konstanz den glücklich gewählte »
Mittelpunkt ausmacht .

Mit düsen Begünstigungen der Natur und Lokalität , so wie mit dem Uufang « der Stadt
steht ihre dermalige Bevölkerung in gar keinem Verhältnisse . In den Ältesten Zeilen zählte dieStadt zwischen 36 und 40 Lausend Seelen . Eine Reihe widriger Schickst »!« hat diese Bevöl »
kerung aus den dermaligeu Stand hcrabgebracht .

Der lange Aufenthalt der berühmten allgemeinen Kirchcnverfammlung in Konstanz ( von* 414 dis 1418 ) verscheuchte die dortige stark besuchte Mssc . Diese zog sich nach Zurzach und '
blüht noch daselbst . Konstanz hat gegenwärtig 4 Jahrmärkte , dir aber in sichtbarem Zunrhmen flnv .

Langwierige Gährungco zwischen dem zahlreichen Adel und der Bürgerschaft vermochtenden ersteren sich von der Stadt auf ftin « Edelfitzc zurückzuziehen , und die unselige Religions «
fpaltungrn , wovon die Unterwerfmig der Stadt unter den österreichischen Szepter eine Folgewar , bewirkten endlich die Auswanderung der vermöglichsten Wechsel » und Handlungshaustr indie Schweiz . Durch diesen Schlag gieng für Konstanz namrntltch auch der höchst wichtigeLewwandhandel nach Spanien und Italien verloren , der in diesem letzter » Lande von der
Schweiz aus zum Theii jetzt noch unter dem ehemaligen Namen Tel » di Costanaa betrievden wird .

Mit Mühe stellt stch baS wieder her , was ein einziger Schlag des Schicksals zerstört .
Um «rsterrs zu bewirken , und um für die Stadt Konstanz alles zu thun , was ihre ganzeiqenthümiiche Lage zu Emporbrmgung ihrer Bevölkerung und ihres GrwerbfleiHes erheischenmag , haben Sr König !. Hoheit der Großhrrzog von Baden dieser Stadt ganz neuerlich unterdem 24 . Mr » d. I ein ausgedehntes Privilegium verliehen , weiches mtt den Begünstigungen ,dte ihr di « Natur verschaffte , die ausgezeichneteste Vorzüge in Absicht auf Handel und Gewerbeverbindet .
Dieses Privilegium wird für die Innwohnersthaft von Konstanz ein ewiges Denkmahl dertandrsfurstlichen Fürsorge für ihr Wohl sryn , und jeder dazu greigenschaftetr Fremdling an#«Bi« drey christlichen Konfessionen, der unter diesem schönen Himmelsstriche eine Niederlassung
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zu wünschen veranlasset ist , wird allda in Abficht ans yhysische und kommerzielle Verhältnisse
Erleichterungen finden , die er avderstwo kaum zu erwarten hat . --

Heer folgt der wörtliche Abdruck jenes Großhrrzoglichen Privilegiums . . .

Privilegium für die Stadt Konstanz.
Wir Carl von Gottes Gnaden , Gro . ßherzog zu Baben , Herzog zu Zäh «

ringen , Landgraf zu Nellenburg , Graf zu Hanau re .
Auf den Uns erstatteten Vortrag über den gegenwärtigen Zustand Unserer Stadt Kon »

stanz , besonders in Beziehung auf ihre Handels . Gewerbsverhaltmsse , und auf die neuern Uostrm
Großherzogthum gegebenen Zoll , und Odmgeidsgesttze ., so wie über die Mittet , den Handel und
Industrie dieser Unserer Stadt zu befördern und zu beleben , haben Wir b . schlossen, derselbent» Berücksichtigung ihrer ganz besonder » Lage folgende Begünstigungen zu ertheilen .

In Beziehung auf das Zollwesen .
1 > Der Verkehr der Srahl Konstanz mit dein Auslände ist ganz Zollfrcy .
Diesemnach haben die Waaren , welche zu Lande vom Auslände nach Konstanz komme » ,oder über Konstanz zu Lande lns Ausland gehen , oder aus Konstanz selbst zu Lande ins AuS .

land versendet werden , ohne einen andern Thcil Unserer Lande zu passircn , in Konstanz keinen
Zpü zu entrichten .

2 ) Wenn die Waaren iv rinem dieser Fälle durch einen andern Thcil Unserer Lande pcks.
fixen , bezahlen sie für jene Strecke den gesetzlichen , nach Stunden - berechneten Transitzoll , und
zwar , wenn sie aus der Schweiz kommen oder dahin gehen , nach dem mit der Schweizerischen
Eidgenossenschaft mittelst des Staatsvcrlrags vom 26 . Iuny d . I . dem verglichenen Tarif .

3 ) Waaren , die zu Wasser , b. i . auf dem Rhein oder Bodcnfte vom Auslände nach
Konstanz , oder über oder aus Konstanz ins Ausland gehen , zahlen ebenfalls nur den in jenem
Staalsvcrtrag ausgeglichenen Transitzoll .

4) Von obiger Zollsreyhcll sind ausgenommen : Holz , Tors und Asche , diese Artikel zah .
len bcy ihrer Ausfuhr aus Konstanz intz Ausland den gesetzlichen oder vertragsmäßigen Ausgangs »
zoll , und Weine zahlen bey der Einfuhr den gesetzlichen und resp . den verglichenen Elngangszoll .

5 ) Der zoüfrcye Verkehr der Stadt Konstanz mit Unfern übrigen Landestheilen wird in
Ansehung des Weins , des Holzes , des Torfs , der Asche , der Marktviktualien und der gemei¬
nen Handelsfqbrikate ferner forlbestehrn .

6 ) Alle übrige Artikel , welche aus Konstanz in Unsere übrige Lande , oder aus diesen nach
Konstanz gehen , werden in Ansehung des Zolles eben so vehandclt , wie wenn sie aus dem
Auslande kamen oder dahin giengen .

Für Produkte solcher Konstanzcr « Fabriken , welche durch ihre Celcbrilat , und durch be.
sondere Fabriksiempel , oder sonstige Zeichen sich so ausicheidrn , daß sic ans der einen Seite
noch besondere Rücksicht und Aufmunterung verdienen , und auf der andern Seite gegen Unter ,
schleife und Mißbräuche sichern , werden Wir auf individuelles -Ansuchen gleiche Begünstigungen ,wre für die unter Ziff . 5 . bemerkte Artikel eintretcn lassen.

7) Waaren , die auS Unfern Landen über Konstanz ohne dort abgestosien zn werden , knS
Anstand gehen , bleiben ebenfalls dem gesetzlichen oder vertragsmäßigen Zolle unerrwoifen .

8 ) Ausländische Kaufleute und Prosessivnisten , welche die Konstanzcr Kramcrmarkte
besuchen , sowie die Konstanzer Handelsleute und Prvfessionisten , die auf auswärn '

grMarkee gehen , können ihre Waaren von und nach Konstanz verbringen , ohne Zoll allda zu
entrichte « ; jedoch bleiben die ausländische « Kaufleute und Proftssionisien , wenn ihre Waaren
auf dem Wege nach Konstanz einen andern Theil Unserer Lande passiren , dem Transitzoll
unterworfen .

- ) Wenn Ksnstgnzer Kaufleute und Prvfessionisten innländische Krämer märkte , oder
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Annländer bfc Krämermärkte in Konstanz besuchen , so sind sie nach den Begünstigungen deS
inner« Verkehrs zu behanseln , somit Jollfrey zu belassen ; die übrigen zu den Krämermär?«ten nicht geeigneten Artikel , als Frucht , Vieh re . bleiben dem Ein . und AnSgangSzoll nachJnntzalt des 7 . Abschnitts Unserer ?ollordnung eben so unterworfen, als wenn sie von aus«
ländiicheu Handelsleuten auf innländische Märkte , oder von Jnnläudern auf ausländischeMärkte, verbracht werden .

B) In Beziehung auf die Aufnahme fremder Personen ,
io ) Den in Konstanz sich nicderlassenden ausländischen Personen katholischer , evange»

lisch , und refo . miiter Religion, welche allda Speditionsgeschäfte, Wrchselge
'
chäfte , Hand«

lungsgeschäste cn gros betreiben , oder eine Fadnke errichten , oder ein sonstiges Gewerb
elabliren , bewilligen Wir auf den Zeitraum vo« 25 Jahren a dato :

a ) Die Freyhcit von allen landesherrlichen Personalsteuern, als Kopfsteuer , GewerhS«
steüer , Vermögenssteuer rc.

B ) Die Freyheit von den landesherrlichen direkten ordinären Steuern aus Häuern und
Gütern , welche jene Ansiedler in der Stadt Konstanz und ihren Vorstädten ankaufen werden .

0) Die Freyheit von landesherrlichen Kriegs » und ausserordentlichen Steuern aus eben
diesen Besitzungen .

d.) Die Freyheit von dem JmwobilienacckS von eben diesen Ankäufen ,e) Die Freyheit von allen Abzugsgebühren , wenn diese Ansiedler oder ihre ausländische
Erhen das in Konstanz besitzende Vermögen in das Ausland verbringen wollen .Nur den übrigen indirekten Abgaben , als Zoll und Accis , bleiben diese Ansiedler , wie
die übrigen Bewohner von Konstanz , unterworfen , auch haben ihre Besitzungen das Betref«
sende zu den Kommun» oder städtischen Lasten bevzutragen .n ) Wenn ausländische Personen sich in Konstanz niederlasscu und kein Gewerb betrei«
ben , sondern bloS von ihren Renten leben — so haben sie nicht nur eben erwähnte Frey«
heilen zu genießen , sondern ihr Vermögen ist auch jederzeit für sie und ihre Erben Ab«
zugsfrey.

ir ) Obige ausländische Ansiedler in Konstanz, wenn sie iz Jahre lang allda sich aus»
!

>ehalten haben , und da » Bürgerrecht daselbst zu erlangen wünschen , sollen dasselbe , wenn
ie die gesetzlichen Eigenschaften haben , uncntgeldiich sammt allen damit verknüpften Vortheilen,als namentlich mit der Wahlfähigkeit zu bürgerlichen Würden und Aemtern mit der Bercch «

tigung , zunftmäßige Gewerbe zu betreiben , und mit der Theilnahme bürgerlicher Nutzungen
und Emolumenten erhalten.

Wünschen sic das Bürgerrecht früher zu erwerben , ohne ein zunftmaßi' ges Gewe b zu
treiben ; so soll auf tea wahrend ihrer Ansicdlung bezeigten Gewerdsfleiß vorzügliche Rücksicht
genommen werden .

rz) Wenn Ausländer io Konstanz zunftmäßige Gewerbe treiben wollen , so ist das BÜr«
gerrecht allda erforderlich . Di'eseS soll ihnen aber , wenn 6e die gesetzlichen Eigenschaften
besitzen , durchaus nicht , und am wenigsten in Rücksicht der Religionen, wenn sie Einer der
drey christlichen Konfessionen zugethan sind , erschwert werden .

Wir ermächtigen Unser Kreisdirektvrium allda , nörhigcn Fall- bev solchen das Bürgerrechtin Konstanz suchenden Ausländern , welche sich durch besondere Kommerzialkcnntniffe , Industrie
und sonstige gme Eigenschaften auözeichncn , bis auf die Hälfte oder den dritten Theil deS
BürgerannahwSgelreS und des einzubringenden erforderlichen Vermögens zu dikpensiren .

14) Allen odgcnannten Ansiedlern ln Konstanz , sie mögen das Oitsbürgerrecht haben
oder nicht , bewilligen Wir auch für sie und ihre Kinder , die sie mirbringen , orer in Kon »
stanz erzeugen , die Freyheit von der Milizpflichngkeit, und zwar mit der E . wciteru g , daßdir Söhne , »reiche bcy Etablirung der Eltern iu Konstanz schon das i8te Jahr vvlleudcr
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haben , diese Freyheit auch für ihre Kinder zu genießen haben sollen , und ist daher auch
die Anzahl solcher defreyter Bewohner in Konstanz bcy dem Rcpartikions -Typus , nach wel »

chem die Rekruten aus -die Stadt Konstanz jeweils repartirt werden , außer der Berechnung
zu ,dfi

.
” '

s2g{ nn b - hl evangelisch . lutherischer und reformirter Ansiedler dahin anwächst ,
daß sie eine kirchliche Gemeinde zu bilden wünschen , und die ndrhigen Mittel ausfinden , einen
evangelischen Seelsorger und Schullehrer mittelst eines anständigen GehaltS zu unterhalten ;
so wird ihnen nicht nur eine anständige Kirche sammt Wohnung für Seelsorger und Lehrer ,
sondern auch der vierre Theil der zu regulkreuden Kompetenz , und dieser zwar in Wein und
Früchten aus Staatsmitteln unentgeltlich angewiesen averden .

Gegeben in Unserer Residenz CarlSruhe den 24 . May 1813 *
Carl .

In Ermanglung des Finanz » Ministers ( L , S .)
Hofer ,

Obrigkeitliche «
Schnldenltquida tionrn .

Andurch werden alle diejenige » , welche an
f - lgrndt Personen etwas zu fordern haben , nn »
trr dem Präjudiz , ans der vorhandenen Masse
sonst krine Zahlung zu erhalten , zur Ltquidirung
derselben vorgekadeu . — Aus dem

Bezirksamt Emmendingen
( 1) zu Emmrndingrn an den Schneider

Gotrlirb Schövflin ans Montag den
'

4ten Oktober d. I . — Aus dem

Amt Laden bürg

( 1 ) zu Neckarhausen an die Michael
Siebt gische Eheleute , oder den ersten Ehe »
mann der Frau , Georg Hauck daselbst , <mf
Mitlwoch den 6 ten Oktober d. I .
Morgens s Uhr vor dem Amtsrrviforat zu
Ladenburg .

Gantrdikt gegen den Martin Waßmer von
Holklngcn .

( 1) Gegen den verfttuldeten Müller Martin
Wa ßm er von Hottingen wird der Gankprozrß
erkannt , midzur Schulkenliquidatiou bey Groß »
herzoglichem Amtskivikorat dahter Tagfahrt auf
Donnerstag den 7trn Oktober Vormil ,
tags 9 Uhr angeorknet , woben dessen Glaubt »
ger ihre Forderungen unter Gefahr des Aus »
Schlusses von der Masse anzumcivra haben .

Sr . König !. Hohekt höchsten Spezialbrfehl
d . R . Hei d eure ich .

ufforderunge ».
Säckingen den 6 . September 1813 .

Großherzogliches Bezirksamt .
Gerhard .

Vorladung des entwichenen Johannes
Stolz , Bürgers von Nimburg .

( 1 ) Der unten naher signaiistrte Jo Han »
« es Stolz , Bürger in Rimborg , ist vor
einigen Tagen heimlich rnkwichen , und wer¬
den daher fammtliche Wohllöbltche Behörden
ersucht , denftiben auf Betreten anhaltcn und
htehcr liefern zu lassen .

Derselbe ist 65 Jahr alt , von mittlerer nn »
tcrsttzter Statur , tlalttrnarbigtcm rechlichem
Angesicht , blinzelnden röthlicktcn Augen , krau ,
sem schwärzlichtem Haar , und besonders kennbar
an seiner stotternden ziemlich verwirrten Sprache ;
trägt einen alten dreyeckigten Hut , ein alt
schwarz floretenes Halstuch , einen zerrissenen
schwarzen Zwilchreck , ein rothes raViueneS
Brusttuchs alte schwarze Zwilchbosen , leinene
weiße Strümpfe und Schuhe mit Riemen ge »
bunten .

Emmendingen den 7 September 18 <3 .
Großhcrzogl . Bad . Bezirksamt .

Roth .
Vorladung Milizpflichtiger .

, ( 1 ) Bey der jüngsten außerordentlichen Re «
krutirung wurden solaende abwcsende Miliz ,
pgichtlge durch das Loos zum Mtiitairdienste
bestimmt .
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Johann Sevger , Schuster von Kirchhofen,
Franz Joseph Selz , Becker van Dloadlugen,
Jakod Winter Halter , Schuster von WM .
vau, Mathias P feffe r 1 e, Müller von Bollsch-
weil , Simon Sutter , Weber von Opfin.
gen , Jakod Kummer lin , -Becker von Wvl »
fenwciler , und Andreas Ladis , Schneider
von Wolftnwciler.

Dieselben werden daher ausgefordert , sich bin¬
nen 6 Wochen orn so gewisser dahier zu stellen,
als sonst ihr Vermögen konsiszirl , und sie des
Bürgerrechts verlustig erklärt würden .

Freyburg den 9 . September I8l3 .
Großherzogl . Bad - Erstes Landamt.

W u n d t.
Vorladung des miiizpßichligen Heinrich

Walter von Büsingen .
( 1/Heinrich Walter von Büsingen ,

welcher bcy der ersten außerordentlichen Rekru.
lirung xro 18 tZ znm Rekruten ausgeloost wurde ,
ist dem Kriegsdienste pflichtwidrig entgangen .

Er wird nun aufgrfocdert , binnen drey Mo¬
naten dahier sich zu stellen , widrigenfalls er zu
gewärtigen hat , baß er sein Orlsbürgerrecht ,
so wie sein Vermögen verlieren und man ihn
auf Betreten nach der Lanbcskonstitutivn be¬
handeln werde.

Radolphzell den 7. September 181Z .
Großherzogl . Bad. Bezirksamt.

Walchner .
Vorladungdes milizpflichtigenJohann Georg

Auer von Raudcgg .
( 1) Johann Georg Auer von Randegg,

welcher bcy der letzten außerordentlichen Rekru«
tirung zum Rekruten ausgeloost worden ist ,
hat sich bisher zu Erfüllung seiner Pflicht nicht
eingestellt . Dcßweaen wird er nun aufgefor .
dcrt , binnen drey Monaten dahier vor Amt zu
erscheinen , widrigenfalls er zu gewärtigen hat ,
daß ihm sein künftiges Vermögen und sein Orts ,
bürgerrecht genommen , er auch auf Betreten
nach der Landeskonstitution werde behandelt
werden.

Radolphzell den 7. September 1813.
Großhrrzogllches Bezirksamt.

Walchner .
EdiktalvorladungdesDeserteurs Joseph Kai¬

ser von Hierholz .
(t ) Der dem Großherzogl . Bad. ieichten In »

fanterie . Bataillon zugetheilt gewesene und aus
der Garnison Karlsruhe entwich. ne Joseph
Kaiser von Hicrholz wird hienüt öffentlich
zur pflichtmäßigeu Rückkehr und Stellung vor
Amt , oder seinem Regiment mit Frist 6 Wo¬
chen unter Vermeidung der d »wch die bestehende
Landesgefetzc angcordncten Strafen vorgrlaben .

St . Blasien den 9 . September 1813 .
Großherzogliches Bezirksamt.

Wctzcl .

Obrigkeitliche Kundmachungen .

Steckbrief .
<1) Anton Bleyir , Bürger von Kenziu«

gen , ist wegen des , in dem Anzeigblatte Nr .
71 . S - 785. beschriebenen Diebstahls bezüchtt-
gct , und zu Heckilngen aus dem Ortsarreste ,
während der Vogt an bas dortige provisorische
Amt die Anzeige machte , ausgebrochen ; daher
gegen denselben dieser Steckbrief erlassen wird ,
unv die obrigkeitlichen Behörden zur Anord¬
nung der Spähe auf denselben aufgrsordert
werden .

Signalement .
Anton Blcyle , 33 Jahre alt , von ziemli«

cher Größe , schwarzgclben Angesichts , brau¬
ner abgeschnittener Kopfhaare, und schwarzen
Bartes , etwas blaltcrnarbig, grauer tiefliegen¬
der Augen , und starker Augcnbraunen , spitzi¬
ger Nase , weißer Zähne und mittleren Mundes ;
trägt einen blauen Frack mit gelben oder wei¬
ßen Knöpfen , und biSwerley auch einen Zwilch¬
rock , aufgefchlagenen Hut und kurze Lcderhoftn.

Kenzingen den i l . September 1813.
Großhcrzoglichcs Bezirksamt.

Wetzet .
Steckbrief .

( 1 ) Der ledige Färbergesell Lorenz Hug
von Waldkirch , welcher sich des Verbrechens
des Diebstahls schuldig gemacht , ist gleich nach
der verübten Tbat entwichen.

ES werden vahrr alle Wohllöbliche Justiz ,
und Polizeybehörden andurch ersuchet, auf den¬
selben fahnden , und im BetMuugsfaü gegen
Ersatz der Kosten anher liefern zu lassen .

Signalemt .
Derselbe ist 25 Jahre alt , mißt § Schuh ,
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hat schwarze rundOrfchnittrne Haare , eine breite

Stirne , starke Augenbrauncn , braune Augen ,
dicke Raft , mittleren Mund , schwarzen Bart ,
nebst Beckenbart , rundes Kinn , vollkommenes
rundes Angesicht von schwarzgelbcr Farbe mit
Blatternarben , und ist übrigens von untersetzter
starker Letbespostur .

Er trägt gewöhnlich einen runden Filzhut ,
einen dunkelblautüchenen Janker mit Knöpfen
vom nämlichen Zeug , ein Gilet und lange
Beinkleider vom nämlichen Tuch , und Stiefel ,

Waldkirch den ll . September 1813 .
Großhcrzogliches Bezirksamt .

Krederer .

Kaufanträge .

Reben . Verkauf .

( 1 ) Am 30trn d . M . werden die zur
Verlassenschaft der verstoruenrn Zunftmeistcrin
KutharinaSchuhmacher gehörige 6Hau .

sei , Reben minder oder mehr im faulen Brun ,

neu sammt dem Herbst , welche e . S . an die

verwilkibke Frau Bürgermeisterin Eller , a . S .
an den Zunftmeister Mentrle , oben und unten

an den Weg stoßen , auch frey , ledig und eigen

sind , an dem gewöhnlichen Ausrufsorte ver .
steigert werden .

Der Ausrufspreis ist 600 fl .
Der Kaufschllling ist in 3 gleichen Termi «

nen , nämlich ein Drittel auf Weihnachten die «
ses Jahrs , ein Drittel auf Weihnachten 1814 ,
und ein Drittel auf Weihnachten 1815 mit
5 pCto . Zinsen vom Kaufstage an zu bezahlen .

Bis zur gänzlichen Abzahlung wird das .Pfand «
recht auf die Reben Vorbehalten .

Freyburg den 9 . September 1813 .
Großherzogl . Stadtamtsrevisorat .

Wolfinger .

Mühle » Versteigerung .
( 2 ) Aus der Königwirth Buchererscheu

Erbschaft wird eine Mahlmühle mit 2 Gängen
und 1 Zimmer am Sulzbach an der Land »
straße zwischen Lahr und Mirtersheim , worauf
10 Viertel Gültfrucht hasten , und nebst den
dabev gelegenen 30 Sester Acker und Wiesen ,
bereits 11,000 fl . geboten sind , auf Martini
1814 , 1815 und 1816 vom Antritt Martini
1813 an zu 5 Prozent verzinslich zahlbar ,
Montag den 20 ten Sepkr . d . I . Nach ,
mittags 2 Uhr auf hiesigem Ralhhaus versteigert . *

Lahr den 24 . August 1813 .
Großherzogl . Bad . Amlsreviforaf . -

Frucht . Preise .

li

io

7

6

Namen
des Orts .

Freyburg , beste
mittlere

„ geringere
Emendingen , b .

mittlere

Staufen , beste
mittlere
geringere

Endingen , beste
mittlere

HeiterSheim , b .
mittlere
geringere

Herbolzheim , b .
mittlere

Wai - Salb Ker - Rog » Mer - Boh -iErb - Wik - , Lin » Misch -, Mi - «Mol - I Ha » >
zen . waiz . nen . gen . iffc. nen . fen . ren fen leten . schelfl »er . der . !

st . kr- fl . ifr - « . kr - st. kr . -st. kr ffl . kr - fl . kr . fl . kr . fl . kr . fl . kr. fl krfl . kr >fl . kr .
i 14 « 1 24 i 6 ^ 54 i 40 J

140 1 18 i 50 54 341
1 .30 1 15 54 45 48 281
1 50 1 27 i 12 51 i 36
1 iS I 20 i 6 45 57 34
1 26 1 12 i 39 54 32
I 48 1 :25 i 9 4« 57
1 39 120 i 3 44 54
1 30 t !15 57 39 5 >
1 40 I 15 i 5 51 50
1 35 I 12] i 3 50 48
1 29 1 9 l 2 48 48

,

8

j

i

( Nit B < Y l a g r . )
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